
Bestätigung durch den Optiker.

Die gemäß ärztlicher Verordnung zu erstellende bzw. erstellte spezielle Sehhilfe (Bildschirmarbeitsbrille) für

Frau/Herr

entspricht den Anforderungen des§ 12 der Bildschirmarbeitsverordnung (die Gläser müssen entspiegelt, dürfen aber nicht getönt
sein).

Es handelt sich dabei um (bitte ankreuzen):

Einstärkengläser für die Arbeitsdistanz zum Bildschirm

Hohe Bifokalgläser für die Arbeitsdistanz zum Bildschirm und Beleg

Trifokal- oder Multifokalgläser mit besonders breitem Korridor für die Arbeitsdistanz zum         
Bildschirm                                                                                                                 

Unterschrift und Stempel 

Präventivdienste/UZ

Datum
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